
Technische Bauvorschriften 2016

Verordnung der Landesregierung 
über die bautechnischen Erfordernisse für 
bauliche Anlagen sowie über Inhalt und Form 
des Energieausweises 
(Technische Bauvorschriften 2016 – TBV 2016) 
LGBl 2016/33 idF LGBl 2022/102 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

Allgemeine bautechnische Erfordernisse 
§ 1.  (1) Bauliche Anlagen und alle ihre Teile müssen so geplant und 
ausgeführt sein, dass sie unter Berücksichtigung der Wirtschaftlich-
keit gebrauchstauglich sind und entsprechend dem Stand der Technik 
die bautechnischen Erfordernisse insbesondere 

a) der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit, 
b) des Brandschutzes, 
c) der Hygiene, der Gesundheit und des Umweltschutzes, 
d) der Nutzungssicherheit und der Barrierefreiheit, 
e) des Schallschutzes, 
f) der Gesamtenergieeffizienz, der Energieeinsparung, des Wär-

meschutzes und 
g) der elektronischen Kommunikation 
erfüllen. Diese Erfordernisse müssen bei vorhersehbaren Einwir-

kungen und bei normaler Instandhaltung über einen wirtschaftlich 
angemessenen Zeitraum erfüllt werden. Dabei sind Unterschiede hin-
sichtlich der Lage, der Größe und der Verwendung der baulichen An-
lagen zu berücksichtigen. 

(2) Bauliche Anlagen sind so zu gestalten, dass sie möglichst ohne 
Erschwernisse ihrem Verwendungszweck entsprechend benützt wer-
den können. Soweit der jeweilige Verwendungszweck dies erfordert, 
ist dabei insbesondere auch auf die Bedürfnisse von Kindern, älteren 
Menschen und Menschen mit Behinderung Bedacht zu nehmen. 
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(3) Bauteile, die schädigenden Einwirkungen ausgesetzt sind, 
müssen aus entsprechend widerstandsfähigen Bauprodukten herge-
stellt oder gegen diese schädigenden Einwirkungen geschützt ausge-
führt sein. Schädigende Einwirkungen sind insbesondere Umwelt-
schadstoffe, Witterungseinflüsse, Erschütterungen und korrosive 
Einwirkungen. 
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2. Abschnitt 
Mechanische Festigkeit, Standsicherheit 

Anforderungen 

§ 2.  (1) Bauliche Anlagen und alle ihre Teile müssen so geplant und 
ausgeführt sein, dass sie während der Errichtung und der gesamten 
Dauer ihrer Verwendung tragfähig sind. Dabei sind ständige, verän-
derliche und außergewöhnliche Einwirkungen zu berücksichtigen. 
Die Gebrauchstauglichkeit darf unter Berücksichtigung der ständi-
gen und veränderlichen Einwirkungen nicht durch Verformungen 
oder Schwingungen beeinträchtigt werden. 

(2) Insbesondere sind zu vermeiden: 
a) der Einsturz der baulichen Anlage oder von Teilen davon, 
b) Verformungen, durch die die Gebrauchstauglichkeit oder die 

Erfüllung der bautechnischen Erfordernisse beeinträchtigt 
wird, 

c) Beschädigungen von Bauteilen, Einrichtungen oder Ausstat-
tungen infolge zu großer Verformungen der tragenden Bau-
konstruktion, 

d) Beschädigungen, die im Hinblick auf das verursachende Ereig-
nis unverhältnismäßig groß sind. 
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3. Abschnitt 
Brandschutz 

Allgemeine Anforderungen 

§ 3.  Bauliche Anlagen müssen so geplant und ausgeführt sein, dass 
einer Gefährdung des Lebens und der Gesundheit von Menschen im 
Brandfall vorgebeugt und die Brandausbreitung wirksam einge-
schränkt wird. 

Tragfähigkeit baulicher Anlagen im Brandfall 

§ 4.  (1) Bauliche Anlagen müssen so geplant und ausgeführt sein, 
dass im Brandfall die Tragfähigkeit mindestens für den Zeitraum er-
halten bleibt, der für die sichere Flucht oder Rettung der Menschen, 
die sich in der baulichen Anlage aufhalten, erforderlich ist. Dabei sind 
alle für die sichere Flucht oder Rettung maßgebenden Umstände zu 
berücksichtigen, insbesondere die Größe und der Verwendungszweck 
der baulichen Anlage sowie die Zugangsmöglichkeiten für die Ret-
tungskräfte. 

(2) Wenn dies aufgrund der Lage oder der Größe der baulichen 
Anlage erforderlich ist, muss überdies gewährleistet sein, dass durch 
den Einsturz der baulichen Anlage oder von Teilen davon auf bebau-
ten und bebaubaren Nachbargrundstücken keine größeren Schäden 
an bestehenden bzw. künftig zu errichtenden Gebäuden und sonsti-
gen baulichen Anlagen entstehen können. 

Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb baulicher Anlagen 

§ 5.  (1) Bauliche Anlagen müssen so geplant und ausgeführt sein, 
dass im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb 
der baulichen Anlage begrenzt wird. 

(2) Bauteile zur Abgrenzung von Nutzungseinheiten, insbeson-
dere Decken und Wände zwischen Wohnungen, müssen einen Feuer-
widerstand aufweisen, der 

a) eine unmittelbare Gefährdung von Menschen in anderen Nut-
zungseinheiten ausschließt und 

b) die Brandausbreitung wirksam einschränkt. 
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Dabei sind die Größe und der Verwendungszweck der jeweiligen 
baulichen Anlage zu berücksichtigen. 

(3) Bauliche Anlagen sind in Brandabschnitte zu unterteilen, 
wenn dies aufgrund ihrer Größe oder ihres Verwendungszweckes zur 
Sicherung der Fluchtwege oder einer wirksamen Brandbekämpfung 
erforderlich ist. Brandabschnitte müssen eine zweckentsprechende 
Größe und Anordnung aufweisen. Die die einzelnen Brandabschnitte 
begrenzenden Bauteile müssen so ausgeführt sein, dass sie die Brand-
ausbreitung wirksam einschränken. 

(4) Räume, von denen aufgrund ihres Verwendungszweckes eine 
erhöhte Brandgefahr ausgeht, wie Heizräume, Brennstofflagerräume, 
Abfallsammelräume und dergleichen, müssen als eigene Brandab-
schnitte ausgeführt sein. In solchen Räumen dürfen nur Baupro-
dukte, wie Bodenbeläge, Wand- und Deckenverkleidungen einschließ-
lich der Dämmstoffe und dergleichen, verwendet werden, die die 
Brandentstehung und die Brandausbreitung nicht begünstigen. 

(5) Fassaden einschließlich der Dämmung, der Unterkonstruktion 
und der Verankerungen müssen so ausgeführt sein, dass im Brandfall 
ein Übergreifen des Brandes auf andere Nutzungseinheiten und eine 
Gefährdung der Rettungskräfte weitestgehend vermieden werden. 
Dabei ist insbesondere die Höhe der baulichen Anlage zu berücksich-
tigen. 

(6) Hohlräume in Wänden, Decken, Böden, Fassaden oder sonsti-
gen Bauteilen dürfen nicht zur Ausbreitung von Feuer und Rauch 
auf andere Nutzungseinheiten oder andere Brandabschnitte beitra-
gen. Dies gilt auch für haustechnische Anlagen, insbesondere für Lüf-
tungsanlagen, sofern diese Nutzungseinheiten verbinden, zwischen 
denen brandschutztechnische Anforderungen bestehen. 

(7) Feuerungsanlagen sind in allen Teilen so anzuordnen und aus-
zuführen, dass keine Brandgefahr, insbesondere durch die Erwär-
mung von Bauteilen, entsteht. 

(8) Um die Ausbreitung eines Brandes bereits im Entstehungssta-
dium bekämpfen zu können, müssen ausreichende und geeignete Ein-
richtungen für die erste Löschhilfe vorhanden sein. Dabei sind die 
Lage, die Größe und der Verwendungszweck der baulichen Anlage 
und ihrer Teile zu berücksichtigen. Überdies müssen 

1363 



Technische Bauvorschriften 2016 

a) geeignete technische Brandschutzeinrichtungen, wie automa-
tische Brandmeldeanlagen, ortsfeste Löschanlagen, Rauch-
und Wärmeabzugsanlagen und dergleichen, sowie 

b) geeignete Einrichtungen der erweiterten Löschhilfe 
vorhanden sein, wenn dies aufgrund der Lage, der Größe oder des 

Verwendungszweckes der baulichen Anlage erforderlich ist. 

Ausbreitung von Feuer auf andere bauliche Anlagen 

§ 6.  (1) Bauliche Anlagen müssen so geplant und ausgeführt sein, 
dass im Brandfall der Ausbreitung von Feuer auf andere bauliche An-
lagen vorgebeugt wird. 

(2) Die Außenwände von baulichen Anlagen mit einer Brutto-
Grundfläche von mehr als 15 m2 müssen so ausgeführt sein, dass im 
Brandfall ein Übergreifen des Brandes auf andere bauliche Anlagen 
wirksam eingeschränkt oder, sofern dies aufgrund der Größe und des 
Verwendungszweckes der jeweiligen baulichen Anlage genügt, ausrei-
chend verzögert wird. Dies gilt nicht, wenn die bauliche Anlage einen 
entsprechenden Abstand zur Grundstücksgrenze und zu baulichen 
Anlagen auf demselben Grundstück aufweist oder wenn aufgrund 
der baulichen Umgebung eine Brandübertragung auf bestehende 
bauliche Anlagen auf angrenzenden Grundstücken nicht zu erwarten 
ist. Dabei sind auch Bauvorhaben, für die eine rechtskräftige Baube-
willigung oder eine Bauanzeige, aufgrund deren ein Bauvorhaben 
ausgeführt werden darf, vorliegt, zu berücksichtigen. 

(3) Dacheindeckungen müssen so ausgeführt sein, dass eine 
Brandentstehung durch Flugfeuer wirksam eingeschränkt wird. 

(4) Dachöffnungen sowie Öffnungen in Dachgauben und ähnli-
chen Dachaufbauten müssen so ausgeführt und angeordnet sein, dass 
das Übergreifen eines Brandes auf andere bauliche Anlagen wirksam 
eingeschränkt wird. 
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Flucht- und Rettungswege 

§ 7.  (1) Bauliche Anlagen müssen so geplant und ausgeführt sein, 
dass die Menschen, die sich in der baulichen Anlage aufhalten, 

a) diese im Brandfall rasch und sicher verlassen oder 
b) durch bauliche oder organisatorische Maßnahmen, wie die Schaf-

fung von Rettungswegen und dergleichen, gerettet werden 
können. 
(2) Bauliche Anlagen müssen den Erfordernissen nach Abs. 3 ent-

sprechende Fluchtwege aufweisen, soweit diese unter Berücksichti-
gung der Größe, des Verwendungszweckes und der Anwendbarkeit 
von Rettungsgeräten erforderlich sind, damit die bauliche Anlage im 
Brandfall rasch und sicher verlassen werden kann. 

(3) Die in Fluchtwegen verwendeten Baustoffe, wie Fußbodenbe-
läge, Wandverkleidungen, Deckenverkleidungen und dergleichen, 
müssen so ausgeführt sein, dass im Brandfall das rasche und sichere 
Verlassen der baulichen Anlage nicht durch Feuer, Rauch oder bren-
nendes Abtropfen beeinträchtigt wird. Wenn dies insbesondere auf-
grund der Größe oder des Verwendungszweckes der baulichen An-
lage erforderlich ist, müssen zusätzliche Maßnahmen, wie technische 
Brandschutzeinrichtungen, Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtungen, 
Sicherheitsbeleuchtungen und dergleichen, vorgesehen werden. 

Erfordernisse für die Brandbekämpfung 

§ 8.  (1) Bauliche Anlagen müssen so geplant und ausgeführt sein, 
dass die Sicherheit der Lösch- und Rettungskräfte weitestmöglich ge-
währleistet ist und dass weiters eine wirksame Brandbekämpfung 
möglich ist. 

(2) Die unter Berücksichtigung der Lage, der Größe und des Ver-
wendungszweckes der baulichen Anlage für die Löscharbeiten erfor-
derlichen Zugänge, Aufstell- und Bewegungsflächen und sonstigen 
technischen Einrichtungen, wie Löschwasserleitungen, Feuerwehr-
aufzüge und dergleichen, müssen vorhanden sein. 
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4. Abschnitt 
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

Allgemeine Anforderungen 

§ 9.  Bauliche Anlagen müssen in allen ihren Teilen so geplant und 
ausgeführt sein, dass sie unter Berücksichtigung ihres Verwendungs-
zweckes den Anforderungen der Hygiene, der Gesundheit und des 
Umweltschutzes entsprechen. 

Sanitäreinrichtungen 

§ 10. Gebäude mit Aufenthaltsräumen müssen mit einer ausreichen-
den Anzahl von Sanitäreinrichtungen, insbesondere mit Toiletten 
und Wasserentnahmestellen, ausgestattet sein. Diese müssen im Hin-
blick auf die Größe und den Verwendungszweck des Gebäudes den 
Erfordernissen der Hygiene entsprechen. Sonstige bauliche Anlagen 
müssen diese Anforderungen erfüllen, wenn sie zur Ansammlung ei-
ner größeren Anzahl von Menschen bestimmt sind. 

Niederschlagswässer, Abwässer 

§ 11. (1) Bauliche Anlagen müssen ihrem Verwendungszweck ent-
sprechend mit Einrichtungen zur Sammlung und Beseitigung der 
Niederschlagswässer und der Abwässer ausgestattet sein. 

(2) Die Anlagen zur Sammlung und Beseitigung der Nieder-
schlagswässer und der Abwässer sind so zu planen und auszufüh-
ren, dass 

a) die hygienisch einwandfreie, gesundheitlich unbedenkliche und 
belästigungsfreie Sammlung und Beseitigung der Nieder-
schlagswässer und der Abwässer gewährleistet ist, 

b) die Anlagen ohne großen Aufwand überprüft und gereinigt 
werden können und 

c) die Tragfähigkeit des Untergrundes und die Trockenheit von 
baulichen Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
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Sonstige Abflüsse 

§ 12. Sonstige Abflüsse, insbesondere von Wässern aus landwirt-
schaftlichen Anlagen, wie Stallungen, Düngersammelanlagen, Silos 
und dergleichen, sind so zu planen und auszuführen, dass sie den 
Anforderungen der Hygiene und des Schutzes der Gesundheit von 
Menschen entsprechen. 

Abfälle 

§ 13. Bauliche Anlagen müssen ihrem Verwendungszweck entspre-
chend mit Einrichtungen zur hygienisch einwandfreien, gesundheit-
lich unbedenklichen und belästigungsfreien Sammlung und Abfuhr 
von Abfällen ausgestattet sein. 

Abgase von Feuerstätten 

§ 14. (1) Abgase von Feuerstätten sind unter Berücksichtigung der 
Art der Feuerstätte und des Brennstoffes so ins Freie abzuführen, 
dass das Leben und die Gesundheit von Menschen nicht gefährdet 
und diese nicht unzumutbar belästigt werden. 

(2) Abgasanlagen müssen ohne großen Aufwand überprüft und 
gereinigt werden können. 

Schutz vor Feuchtigkeit 

§ 15. (1) Bauliche Anlagen müssen entsprechend ihrem Verwen-
dungszweck dauerhaft gegen das Eindringen und Aufsteigen von 
Wasser und Feuchtigkeit aus dem Boden abgedichtet sein. Dabei ist 
insbesondere auch auf vorhersehbare Hochwasserereignisse Bedacht 
zu nehmen. 

(2) Dacheindeckungen, Außenwände, Außenfenster und -türen 
sowie sonstige Außenbauteile müssen Schutz gegen Niederschlags-
wässer bieten. 

(3) Bauliche Anlagen müssen in allen ihren Teilen entsprechend 
ihrem Verwendungszweck so ausgeführt sein, dass bei üblicher Nut-
zung Schäden durch Wasserdampfkondensation vermieden werden. 
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Trinkwasser 

§ 16. (1) Gebäude mit Aufenthaltsräumen sowie sonstige bauliche 
Anlagen, die zur Ansammlung einer größeren Anzahl von Menschen 
bestimmt sind, müssen über eine Versorgung mit gesundheitlich ein-
wandfreiem Trinkwasser verfügen. 

(2) Vorratsbehälter, Rohrleitungen, Armaturen, Bauteile zur 
Wasserbehandlung, insbesondere zur Erwärmung und Enthärtung 
des Wassers, und sonstige Bauteile, die mit Trinkwasser in Berührung 
kommen, wie Drucksteigerungsanlagen, dürfen die Wassereigenschaf-
ten nicht in hygienisch bedenklicher oder die Gesundheit von Men-
schen beeinträchtigender Weise verändern. 

(3) Weiters ist sicherzustellen, dass das Trinkwasser nicht durch 
äußere Einwirkungen, insbesondere durch schadhafte Dichtungen, 
unbeabsichtigten Rückfluss oder Migration oder durch das Eindrin-
gen mineralischer oder organischer Schadstoffe, in die Gesundheit 
von Menschen gefährdender oder hygienisch bedenklicher Weise ver-
unreinigt oder mikrobiologisch verändert wird. 

Nutzwasser 

§ 17. (1) Einrichtungen, die ausschließlich der Versorgung mit 
Nutzwasser dienen, müssen von der Trinkwasserversorgung vollstän-
dig getrennt sein. 

(2) Eine Verwechslung von Nutz- und Trinkwasser ist durch ge-
eignete Maßnahmen zu verhindern. 

Schutz vor gefährlichen Immissionen 

§ 18. (1) Bauliche Anlagen müssen in allen ihren Teilen so geplant 
und ausgeführt sein, dass das Leben und die Gesundheit von Men-
schen nicht durch Immissionen, insbesondere in Form von gefährli-
chen Gasen, Partikeln oder Strahlen, gefährdet werden. 

(2) Wenn aufgrund des Verwendungszweckes der baulichen An-
lage, wie etwa bei Garagen, das Entstehen von Emissionen in gefähr-
lichen Konzentrationen nicht ausgeschlossen werden kann, müssen 
geeignete bauliche oder sonstige Maßnahmen zur Vermeidung einer 
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Gefährdung des Lebens und der Gesundheit von Menschen getroffen 
werden. Als Maßnahmen kommen insbesondere der Einbau von Be-
und Entlüftungseinrichtungen und Warngeräten in Betracht. 

(3) Im Fall gefährlicher Emissionen aus dem Untergrund oder im 
Fall der Verwendung von Bauprodukten, deren nach § 28 Abs. 1 des 
Tiroler Bauproduktegesetzes 2016 in der Fassung des Gesetzes LGBl. 
Nr. 27/2020, bestimmter Aktivitätskonzentrationsindex den Wert von 1 
übersteigt, müssen bauliche Anlagen in allen ihren Teilen so geplant 
und ausgeführt sein, dass das Leben und die Gesundheit von Men-
schen nicht gefährdet werden. In Innenräumen wird der Referenz-
wert für die Radonkonzentration in der Luft im Jahresmittel mit 
300 Becquerel (Bq)/m3 festgelegt. Weiters gilt der in Art. 75 Abs. 1 der 
Richtlinie 2013/59/Euratom festgelegte Referenzwert. 

Belichtung, Beleuchtung 

§ 19. (1) Aufenthaltsräume müssen über eine für den Schutz der Ge-
sundheit und des Wohlbefindens von Menschen ausreichende natürli-
che Belichtung verfügen, sofern nicht aufgrund ihres besonderen 
Verwendungszweckes eine ausschließlich künstliche Beleuchtung aus-
reichend ist. Dabei sind insbesondere die Raumgeometrie und die Be-
lichtungsverhältnisse zu berücksichtigen. 

(2) Bei Neubauten von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen sind 
der notwendige Lichteinfall und die freie Sicht nach außen zu ge-
währleisten. Dabei sind hinsichtlich des betroffenen Grundstückes 

a) der Baubestand und 
b) Bauvorhaben für die eine rechtskräftige Baubewilligung oder 

eine Bauanzeige, aufgrund deren ein Bauvorhaben ausgeführt 
werden darf, vorliegt, 

zu berücksichtigen. Hinsichtlich der angrenzenden bzw. gegen-
überliegenden Grundstücke ist das Ausmaß der nach den baurechtli-
chen Vorschriften dort zulässigen Bebauung zu berücksichtigen. 

(3) Beim Abbruch und Wiederaufbau von Gebäuden gelten der 
notwendige Lichteinfall und die freie Sicht nach außen für Aufent-
haltsräume als gesichert, sofern diese mindestens im selben Ausmaß 
wie beim abgebrochenen bzw. zerstörten Gebäude gegeben sind. 
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(4) Alle Räume und allgemein zugänglichen Bereiche in baulichen 
Anlagen müssen ihrem Verwendungszweck entsprechend beleucht-
bar sein. 

Lüftung, Beheizung 

§ 20. Räume müssen ihrem Verwendungszweck entsprechend lüft-
bar und beheizbar sein. Durch Lüftungsanlagen dürfen die Gesund-
heit von Menschen nicht gefährdet und die ordnungsgemäße Ablei-
tung der Abgase von Feuerstätten nicht beeinträchtigt werden. 

Niveau und Höhe der Räume 

§ 21. (1) Das Fußbodenniveau der Räume gegenüber dem Gelände 
muss so geplant und ausgeführt sein, dass entsprechend ihrem Ver-
wendungszweck die Gesundheit und das Wohlbefinden von Men-
schen nicht beeinträchtigt werden. Dabei ist insbesondere auch auf 
vorhersehbare Hochwasserereignisse Bedacht zu nehmen. 

(2) Die Raumhöhe muss so bemessen sein, dass entsprechend dem 
Verwendungszweck der Räume ein zum Schutz der Gesundheit und 
des Wohlbefindens von Menschen ausreichendes Luftvolumen ge-
währleistet ist. 

Lagerung gefährlicher Stoffe 

§ 22. Bauliche Anlagen oder Teile davon, in denen gefährliche Stoffe 
gelagert werden, müssen so ausgeführt sein, dass eine Gefährdung 
des Lebens und der Gesundheit von Menschen sowie eine Gefährdung 
der Umwelt durch das Entweichen oder das Eindringen dieser Stoffe 
in den Boden verhindert werden. 
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5. Abschnitt 
Nutzungssicherheit, Barrierefreiheit 

Allgemeine Anforderungen an die Nutzungssicherheit 

§ 23. Bauliche Anlagen müssen entsprechend ihrem Verwendungs-
zweck so geplant und ausgeführt sein, dass Unfällen vorgebeugt wird, 
durch die das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährdet 
werden, wie Rutsch-, Stolper-, Absturz- oder Aufprallunfälle. Dabei 
ist entsprechend dem Verwendungszweck insbesondere auch auf Kin-
der, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung Bedacht zu 
nehmen. 

Erschließung 

§ 24. (1) Alle Teile von baulichen Anlagen sind so zu erschließen, 
dass sie entsprechend ihrem jeweiligen Verwendungszweck sicher zu-
gänglich und benützbar sind. Die Durchgangshöhen von Türen, To-
ren, Treppen und dergleichen sind so zu bemessen, dass eine gefahr-
lose Benützung möglich ist. 

(2) In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei (§ 29) zu ge-
stalten sind, müssen zur Überwindung von Niveauunterschieden 
Rampen oder zusätzlich zu Treppen Hebeanlagen nach § 2 Abs. 1 
lit. a oder b des Tiroler Aufzugs- und Hebeanlagengesetzes 2012 er-
richtet werden, die alle Geschoße miteinander verbinden. Wenn nicht 
mehr als ein Geschoß überwunden werden muss, sind anstelle von 
Hebeanlagen nach § 2 Abs. 1 lit. a oder b auch solche nach § 2 Abs. 3 
oder 6 des Tiroler Aufzugs- und Hebeanlagengesetzes 2012 zulässig. 
Wenn nicht mehr als zwei Geschoße überwunden werden müssen, 
sind anstelle von Hebeanlagen nach § 2 Abs. 1 lit. a oder b auch solche 
nach § 2 Abs. 6 des Tiroler Aufzugs- und Hebeanlagengesetzes 2012 
mit allseits geschlossenen Lastträgern und Lastträgertüren zulässig. 

(3) Gebäude mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m müssen 
jedenfalls über Hebeanlagen nach § 2 Abs. 1 lit. a oder b des Tiroler 
Aufzugs- und Hebeanlagengesetzes 2012 verfügen, die alle Geschoße 
miteinander verbinden. 
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Schutz vor Rutsch- und Stolperunfällen 

§ 25. (1) Begehbare Teile von baulichen Anlagen dürfen keine 
Rutsch- und Stolperstellen durch eine zu geringe oder unvermutet 
wechselnde Rutschhemmung, durch gefährliche Hindernisse oder 
Unebenheiten und dergleichen aufweisen. Dabei sind der jeweilige 
Verwendungszweck und das mögliche Auftreten von Nässe zu be-
rücksichtigen. 

(2) Treppen und Rampen sind entsprechend dem Verwendungs-
zweck der baulichen Anlage so zu bemessen und auszuführen, dass 
sie sicher und bequem benutzt werden können. 

Schutz vor Absturzunfällen 

§ 26. (1) An zugänglichen Stellen von baulichen Anlagen, an denen 
eine Absturzgefahr besteht, müssen entsprechend dem jeweiligen Ver-
wendungszweck geeignete Schutzvorrichtungen gegen ein Abstürzen 
von Menschen, wie Geländer, Brüstungen, absturzsichernde Vergla-
sungen und dergleichen, angebracht sein. Dies gilt nicht, wenn die 
Anbringung einer Absicherung dem jeweiligen Verwendungszweck 
widersprechen würde, wie bei Laderampen, Schwimmbecken und der-
gleichen. 

(2) Wenn absturzgefährliche Stellen entsprechend dem Verwen-
dungszweck der baulichen Anlage oder von Teilen davon auch für 
Kinder zugänglich sind, müssen Schutzvorrichtungen im Sinn des 
Abs. 1 so ausgeführt sein, dass Kindern das Durchschlüpfen und 
Durchrutschen nicht möglich ist und das Hochklettern erschwert 
wird. 

(3) Schächte, Einbringöffnungen und dergleichen müssen trag-
und verkehrssicher abgedeckt sein. 

Schutz vor Anprallunfällen und herabstürzenden Gegenständen 

§ 27. (1) Verglasungen müssen unter Berücksichtigung der Einbau-
situation gegen das Anprallen von Personen gesichert oder so ausge-
führt sein, dass sie nicht gefahrbringend zersplittern. 

1372 



Technische Bauvorschriften 2016 

(2) Bauliche Anlagen müssen so geplant und ausgeführt sein, dass 
Menschen vor herabstürzenden Gegenständen geschützt sind. Dies 
schließt insbesondere auch die sichere Befestigung von Bauteilen, wie 
Fassaden und Glasteilen, Maßnahmen gegen das Herabfallen von ge-
fahrbringenden Glasstücken bei Horizontalverglasungen sowie Maß-
nahmen gegen das Abrutschen von Schnee und Eis von Dächern ein. 

Blitzschutz 

§ 28. Bauliche Anlagen müssen mit Blitzschutzanlagen ausgestattet 
sein, wenn sie aufgrund ihrer Lage, Größe oder Bauweise durch Blitz-
schlag gefährdet sind oder wenn dies aufgrund ihres Verwendungs-
zweckes oder ihrer kulturhistorischen Bedeutung erforderlich ist. 

Barrierefreiheit 

§ 29. (1) Gebäude oder Teile von Gebäuden, 
a) die öffentlichen Zwecken dienen, wie der Unterbringung von 

Ämtern, Behörden und dergleichen, 
b) die Bildungszwecken dienen, wie der Unterbringung von Kin-

dergärten, Schulen, Hochschulen, Erwachsenenbildungsein-
richtungen und dergleichen, 

c) in denen Handels- oder Dienstleistungsbetriebe, Geldinstitute, 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Arztpraxen, Apothe-
ken und dergleichen untergebracht sind, 

d) in denen öffentliche Toiletten untergebracht sind, 
e) die sonst allgemein zugänglich und für mindestens 50 Besucher 

oder Kunden bestimmt sind, 
f) die Wohnanlagen sind, ausgenommen Reihenhäuser, 
müssen derart barrierefrei geplant und ausgeführt sein, dass die 

für die Besucher bzw. Kunden bestimmten Teile auch für Kinder so-
wie für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung gefahrlos 
und möglichst ohne fremde Hilfe zugänglich sind. 

(2) Abs. 1 gilt auch für sonstige bauliche Anlagen, die allgemein 
zugänglich und für mindestens 50 Besucher oder Kunden ausgelegt 
sind. 
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(3) Zur Erfüllung der Anforderungen nach Abs. 1 müssen insbe-
sondere 

a) der Haupteingang oder, wenn dies nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand möglich ist und zu einer Verkürzung des Er-
schließungsweges führt, ein anderer Eingang barrierefrei er-
reichbar sein, 

b) im Bereich von Verbindungswegen Stufen, Schwellen und 
ähnliche Hindernisse möglichst vermieden werden; unver-
meidbare Niveauunterschiede sind durch Rampen oder Hebe-
anlagen nach § 2 Abs. 1 lit. a oder b auch solche nach § 2 Abs. 3 
oder 6 des Tiroler Aufzugs- und Hebeanlagengesetzes 2012 zu 
überwinden oder auszugleichen, 

c) Türen und Gänge die notwendigen Mindestbreiten aufweisen, 
d) eine dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechende Anzahl 

von behindertengerechten Sanitärräumen vorhanden sein. 
(4) Wohnungen in Wohnanlagen, ausgenommen Reihenhäuser, 

müssen nach den Grundsätzen des anpassbaren Wohnbaus geplant 
und ausgeführt sein. 

(5) Für Gebäude zur Beherbergung von Gästen mit mehr als 
50 Gästebetten gilt Abs. 3 sinngemäß. Weiters muss zumindest ein 
Gästezimmer und ab jeweils weiteren 100 Gästebetten je ein weiteres 
Gästezimmer barrierefrei geplant und ausgeführt sein. 
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6. Abschnitt 
Schallschutz 

Allgemeine Anforderungen 

§ 30. (1) Gebäude müssen so geplant und ausgeführt sein, dass ge-
sunde, normal empfindende Menschen, die sich in demselben oder ei-
nem unmittelbar anschließenden Gebäude aufhalten, durch den von 
außen einwirkenden Schall oder bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung entstehenden Schall aus anderen Nutzungseinheiten oder aus 
unmittelbar anschließenden baulichen Anlagen weder in ihrer Ge-
sundheit gefährdet noch unzumutbar belästigt werden. Dabei sind 
der Verwendungszweck sowie die Lage der baulichen Anlagen und 
ihrer Räume zu berücksichtigen. 

(2) Wenn der besondere Verwendungszweck dies erfordert, ist eine 
diesem Verwendungszweck entsprechende Raumakustik hinsichtlich 
Hörsamkeit oder Lärmminderung sicherzustellen. 

(3) Bei baulichen Anlagen oder Teilen davon, in denen Schwin-
gungen von technischen Einrichtungen oder anderen Schwin-
gungserregern ausgehen, sind Maßnahmen zu treffen, die eine 
Übertragung derselben derart verhindern, dass in anderen Nut-
zungseinheiten desselben Gebäudes oder in unmittelbar anschließen-
den Gebäuden gesunde, normal empfindende Menschen durch 
Erschütterungen weder in ihrer Gesundheit gefährdet noch unzu-
mutbar belästigt werden. 

Bauteile 

§ 31. Bauteile, insbesondere Außen- und Trennbauteile sowie begeh-
bare Flächen in baulichen Anlagen, müssen so geplant und ausge-
führt sein, dass die Weiterleitung von Luft-, Tritt- und Körperschall 
so weit gedämmt wird, dass die Anforderungen nach § 30 Abs. 1 er-
füllt sind. 
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Haustechnische Anlagen 

§ 32. Haustechnische Anlagen, ortsfeste Maschinen und technische 
Einrichtungen, bei deren Betrieb Schall übertragen wird, sind so ein-
zubauen und aufzustellen, dass die Anforderungen nach § 30 Abs. 1 
erfüllt sind. 
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7. Abschnitt 
Gesamtenergieeffizienz, Energieeinsparung, Wärmeschutz, 
Alternativenprüfung 

Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 

§ 33. (1) Bewilligungspflichtige Neubauten von Gebäuden sowie 
größere Renovierungen von Gebäuden haben außer in den Fällen des 
§ 22 der Tiroler Bauordnung 2018, LGBl. Nr. 28/2018, in der jeweils 
geltenden Fassung, den Anforderungen der OIB-Richtlinie 6, Ener-
gieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe April 2019, zu entspre-
chen. 

(2) Bei größeren Renovierungen gilt Abs. 1 nicht nur für jene 
Teile, die Gegenstand der Renovierung sind, sondern für die gesamte 
bestehende bauliche Anlage. 

(3) Bewilligungspflichtige Zubauten, Umbauten, sonstige Ände-
rungen und Änderungen des Verwendungszweckes von Gebäuden, 
haben den Anforderungen für größere Renovierungen der OIB-
Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe April 
2019, zu entsprechen, sofern dadurch konditionierte Räume neu ge-
schaffen werden und dies technisch, funktionell und wirtschaftlich 
realisierbar ist. 

(4) Bewilligungspflichtige Umbauten sowie sonstige Änderungen 
von Gebäuden, sofern diese Gebäudekomponenten umfassen, die Teil 
der Gebäudehülle sind, und sich wesentlich auf die Gesamtenergieef-
fizienz auswirken und Neubauten von Gebäuden mit einer konditio-
nierten Netto-Grundfläche von weniger als 50 m2, haben den Anfor-
derungen nach Punkt 4.5 der OIB-Richtlinie 6, Energieeinsparung 
und Wärmeschutz, Ausgabe April 2019, zu entsprechen. 

(5) Die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ist entsprechend 
der OIB-Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe 
April 2019, einschließlich des Leitfadens Energietechnisches Verhalten 
von Gebäuden, Ausgabe April 2019 zu berechnen. 
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Energieausweis 

§ 34. (1) Der Energieausweis hat den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6, 
Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe April 2019, zu ent-
sprechen. Weiters sind dem Energieausweis mittels Formblatt, das 
dem Muster der Anlage 6a zu entsprechend hat, zusätzlich folgende 
Informationen anzuschließen: 

a) ergänzende Informationen zur Bautechnik; 
b) ergänzende Informationen zur Haustechnik samt Rechener-

gebnissen zum nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf exklu-
sive Haushaltsstrombedarf bzw. Betriebsstrombedarf und des 
Heizenergiebedarfs; 

(2) In Gebäuden, für die eine Verpflichtung zum Aushang des 
Energieausweises besteht, sind die erste und zweite Seite des Energie-
ausweises auszuhängen. 

Niedrigstenergiegebäude 

§ 35. (1) Neubauten von Gebäuden, die im Eigentum 
a) des Bundes, des Landes, einer Gemeinde oder eines Gemeinde-

verbandes, 
b) einer bundes- oder landesgesetzlich geregelten Einrichtung 

oder 
c) einer auf bundes- oder landesgesetzlicher Grundlage oder einer 

von einer oder mehreren Gemeinden errichteten Gesellschaft 
stehen und die der Unterbringung von Behörden oder sonstigen 

Dienststellen dienen, müssen als Niedrigstenergiegebäude ausgeführt 
sein, sofern um die Baubewilligung hierfür nach dem 31. Dezem-
ber 2018 angesucht wird. 

(2) Alle übrigen Neubauten von Gebäuden müssen als Niedrigst-
energiegebäude ausgeführt sein, sofern um die Baubewilligung hier-
für nach dem 31. Dezember 2020 angesucht wird. 

(3) Niedrigstenergiegebäude haben den Anforderungen für den 
Neubau von Gebäuden nach Punkt 4.2 der OIB-Richtlinie 6, Energie-
einsparung und Wärmeschutz, Ausgabe April 2019, zu entsprechen 
und gelten als Zwischenziele im Sinn des Art. 9 Abs. 3 lit. b der Richt-
linie 2010/31/EU. 
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(4) Die Abs. 1, 2 und 3 gelten nicht für Gebäude im Sinn des § 22 
der Tiroler Bauordnung 2018. 

(5) Erneuerbare Energien sind erneuerbare, nicht fossile Energie-
quellen wie Wind, Sonne, aerothermische, geothermische, hydro-
thermische Energie, Wasserkraft, Biomasse, erneuerbares Gas (z.B. 
Deponiegas, Klärgas, Biogasgasförmige Biobrennstoffe, Grüngas, 
Synthesegas aus erneuerbarem Überschussstrom) und Abwärme. 

Alternativenprüfung 

§ 35a. (1) Die rechtliche, technische, ökologische und wirtschaftliche 
Realisierbarkeit des Einsatzes von hocheffizienten alternativen Syste-
men (Alternativenprüfung) ist in einem Formblatt nach dem Muster 
der Anlage 6b zu dokumentieren. 

(2) Das Formblatt nach Abs. 1 hat jedenfalls zu enthalten: 
a) Art der geplanten Energieversorgung für Raumheizung und 

Warmwasser 
b) Art des Nachweises: 

1. Nachweis über den Einsatz eines hocheffizienten alternati-
ven Systems gemäß § 2 Abs. 30 Tiroler Bauordnung 2022; 

2. Nachweis über die Einhaltung der Anforderung an das 
Niedrigstenergiegebäude gemäß § 35 Abs. 3; 

3. Nachweis über die Nutzung erneuerbarer Quellen gemäß 
§ 35 Abs. 5 außerhalb der Systemgrenzen „Gebäude“ mit-
tels hocheffizienter alternativer Systeme gemäß § 2 Abs. 30 
Tiroler Bauordnung 2022 für mindestens 80 v. H. des erfor-
derlichen Wärmebedarfs für Raumheizung und Warmwas-
ser unter Einhaltung der Anforderungen an den hierfür 
geltenden zulässigen Heizenergiebedarf; 

4. Nachweis über die Ergebnisse der rechtlichen, technischen, 
ökologischen und wirtschaftlichen Prüfung in Form eines 
Gesamtkostenvergleichs nach der Kapitalwertmethode ge-
mäß Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 244/ 
2012 und § 21 Abs. 3 Tiroler Bauordnung. 

(3) Beim Einsatz eines hocheffizienten alternativen Systems sind 
bei der wirtschaftlichen Prüfung nach Abs. 1 die Anfangsinvestitions-
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kosten gemäß Art. 2 Z 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 244/ 
2012 mit 80 v. H. anzusetzen. 

(4) Die Festsetzung der Energiekosten, der Energiepreissteigerun-
gen, des Diskontsatzes und der Nutzungsdauern hat nach der OIB-
Richtlinie 6, Kostenoptimalität, Ausgabe Februar 2018 zu erfolgen. 

Gebäudetechnische Systeme 

§ 35b. (1) Im Sinn der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-
den, ABl. 2010 Nr. L 153, S. 13, in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2018/844, ABl. 2018 Nr. L 156, S. 75, ist ein 

a) Gebäudetechnisches System die technische Ausrüstung eines 
Gebäudes oder Gebäudeteils für Raumheizung, Raumküh-
lung, Lüftung, Warmwasserbereitung für den häuslichen Ge-
brauch, eingebaute Beleuchtung, Gebäudeautomatisierung 
und -steuerung, Elektrizitätserzeugung am Gebäudestandort 
oder für eine Kombination derselben, einschließlich Systemen, 
die Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen, 

b) System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung ein 
System, das sämtliche Produkte, Software und Engineering-
Leistungen umfasst, mit denen ein energieeffizienter, wirt-
schaftlicher und sicherer Betrieb gebäudetechnischer Systeme 
durch automatische Steuerungen sowie durch die Erleichte-
rung des manuellen Managements dieser gebäudetechnischen 
Systeme unterstützt werden kann, 

c) Energieleistungsvertrag die vertragliche Vereinbarung zwi-
schen dem Begünstigten und dem Erbringer einer Maßnahme 
zur Energieeffizienzverbesserung, die während der gesamten 
Vertragslaufzeit einer Überprüfung und Überwachung unter-
liegt und in deren Rahmen Investitionen (Arbeiten, Lieferun-
gen oder Dienstleistungen) in die betreffende Maßnahme zur 
Energieeffizienzverbesserung in Bezug auf einen vertraglich 
vereinbarten Umfang an Energieeffizienzverbesserungen oder 
ein anderes vereinbartes Energieleistungskriterium, wie fi-
nanzielle Einsparungen, getätigt werden. Der Energieleis-
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tungsvertrag ist von einem gewerberechtlich befugten Unter-
nehmen zu erstellen. 

(2) Bei der Installation neuer gebäudetechnischer Systeme sowie 
bei der Ersetzung und Modernisierung von gebäudetechnischen Sys-
temen sind die Systemanforderungen nach Punkt 4.11 in Verbindung 
mit Punkt 8 der OIB-Richtlinie 6, Ausgabe April 2019, betreffend die 
Gesamtenergieeffizienz, die ordnungsgemäße Installation und ange-
messene Dimensionierung, Einstellung und Steuerung einzuhalten. 
Dies gilt nur, sofern diese Anforderungen technisch, funktionell und 
wirtschaftlich realisierbar sind. 

(3) Bei der Installation, Ersetzung oder Modernisierung eines ge-
bäudetechnischen Systems ist die Gesamtenergieeffizienz des verän-
derten Teils oder, sofern relevant, des gesamten veränderten Systems 
vom Verfügungsberechtigten der Anlage durch eine nach den berufs-
rechtlichen Vorschriften hierzu befugte Person bewerten zu lassen. 
Ausgenommen davon sind Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
sowie die Ersetzung kleinerer Systemkomponenten, welche keinen er-
heblichen Einfluss auf die Gesamtenergieeffizienz haben. Als relevant 
im Sinne des ersten Satzes gilt, wenn 

a) ein neues gebäudetechnisches System installiert wird oder 
b) das gesamte gebäudetechnische System ausgetauscht wird oder 
c) ein Teil oder mehrere Teile eines gebäudetechnischen Systems 

einer größeren Modernisierung unterzogen werden, die die 
Gesamtenergieeffizienz dieses Systems wesentlich beeinflussen 
können. 

(4) Die Ergebnisse der Bewertung gemäß Abs. 3 sind zu dokumen-
tieren und an den Eigentümer und den Verfügungsberechtigten des 
Gebäudes zu übermitteln, sodass sie weiter zur Verfügung stehen und 
für die Überprüfung der Einhaltung der Mindestanforderungen ge-
mäß Abs. 2 und für die Erstellung eines Energieausweises verwendet 
werden können. Der Eigentümer hat die Ergebnisse der Bewertung 
aufzubewahren. 

(5) Nicht-Wohngebäude mit einer Nennleistung für eine Hei-
zungsanlage oder eine kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsan-
lage bzw. für eine Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und 
Lüftungsanlage von mehr als 290 kW sind, sofern technisch und wirt-
schaftlich realisierbar, bis zum 1. Jänner 2025 mit Systemen für die 
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Gebäudeautomatisierung und -steuerung auszurüsten. Die Systeme 
für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung müssen in der 
Lage sein, 

a) den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu pro-
tokollieren, zu analysieren und dessen Anpassung zu ermögli-
chen, 

b) Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes 
aufzustellen, Effizienzverluste von gebäudetechnischen Syste-
men zu erkennen und die für die Einrichtungen oder das ge-
bäudetechnische Management zuständige Person über mögli-
che Verbesserungen der Energieeffizienz zu informieren, 

c) die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen ge-
bäudetechnischen Systemen und anderen Anwendungen in-
nerhalb des Gebäudes zu ermöglichen sowie 

d) den gemeinsamen Betrieb mit anderen Typen gebäudetechni-
scher Systeme zu ermöglichen, auch bei unterschiedlichen her-
stellereigenen Technologien, Geräten und Herstellern. 

Informationspflichten der Landesregierung 

§ 35c. (1) Die Landesregierung hat – soweit nicht vom Bund, gesetz-
lichen beruflichen Interessenvertretungen oder sonstigen Dritten 
Vorsorge getroffen wird – dafür zu sorgen, dass 

a) Eigentümer oder Mieter von Gebäuden oder Gebäudeteilen 
auf geeignete Weise über die verschiedenen Methoden und 
praktischen Verfahren zur Verbesserung der Gesamtenergie-
effizienz eines Gebäudes informiert werden; dabei ist mittels 
zugänglicher und transparenter Beratungsinstrumente auch 
über Energieausweise einschließlich ihres Zweckes und ihrer 
Ziele, über kosteneffiziente Maßnahmen sowie gegebenenfalls 
zur Verfügung stehende Finanzinstrumente für die Verbesse-
rung der Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes und über den 
Austausch von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkes-
seln gegen nachhaltigere Alternativen zu informieren; 
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b) Informationen über die Nettovorteile, die Kosten und die 
Energieeffizienz von Anlagen und Systemen für die Nutzung 
von Wärme, Kälte und Elektrizität aus erneuerbaren Energie-
quellen bereitgestellt werden; 

c) zur Ausstellung von Energieausweisen befugten Personen ent-
sprechende Anleitungen und Schulungen zur Verfügung ste-
hen; auf die Bedeutung der Verbesserung der Gesamtenergieef-
fizienz, die Berücksichtigung einer optimalen Kombination 
von Verbesserungen der Energieeffizienz, der Verwendung er-
neuerbarer Energien und des Einsatzes von Fernwärme und 
Fernkühlung bei der Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Renovierung ist dabei besonders zu achten; 

d) den mit der Planung, Errichtung und Renovierung von Ge-
bäuden befassten Berufsgruppen erforderlichenfalls Leitlinien 
zur Verfügung stehen, damit diese bei ihrer Tätigkeit die opti-
male Kombination von Energie aus erneuerbaren Quellen, 
hocheffizienten Technologien und Fernwärme und -kühlung 
sachgerecht in Erwägung ziehen können; 

e) der Öffentlichkeit auf der Internetseite des Landes Tirol regel-
mäßig aktualisierte Listen von zur Ausstellung von Energie-
ausweisen befugten Stellen sowie für die wiederkehrenden 
Überprüfungen von Heizungs- und Klimaanlagen Prüfbe-
rechtigten zur Verfügung stehen. 

Die Landesregierung kann sich bei der Erfüllung der Informa-
tionspflichten eines beauftragten Dritten bedienen. 
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8. Abschnitt 
Elektronische Kommunikation 

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

§ 36. (1) Dieser Abschnitt ist auf Bauvorhaben, für die das Bauansu-
chen vor dem 1. Jänner 2017 gestellt wird, nicht anzuwenden. 

(2) Nach diesem Abschnitt und im Sinn der Richtlinie 2014/61/EU 
a) sind physische Infrastrukturen: Komponenten eines Netzes, 

die andere Netzkomponenten aufnehmen sollen, selbst jedoch 
nicht zu aktiven Netzkomponenten werden, wie Fernleitun-
gen, Masten, Leitungsrohre, Kontrollkammern, Einstiegs-
schächte, Verteilerkästen, Gebäude und Gebäudeeingänge, An-
tennenanlagen, Türme und Pfähle; Kabel, einschließlich 
unbeschalteter Glasfaserkabel, sowie Komponenten von Net-
zen, die für die Versorgung mit Wasser für den menschlichen 
Gebrauch genutzt werden, sind keine physischen Infrastruk-
turen; 

b) sind gebäudeinterne physische Infrastrukturen: physische In-
frastrukturen oder sonstige Anlagen im Bereich von Gebäu-
den, die dazu bestimmt sind, leitungsgebundene oder drahtlose 
Zugangsnetze aufzunehmen, sofern solche Zugangsnetze ge-
eignet sind, elektronische Kommunikationsdienste bereitzu-
stellen und den Zugangspunkt des Gebäudes mit dem Netzab-
schlusspunkt zu verbinden; 

c) sind hochgeschwindigkeitsfähige gebäudeinterne physische In-
frastrukturen: gebäudeinterne physische Infrastrukturen, die 
dazu bestimmt sind, Komponenten von Hochgeschwindig-
keitsnetzen für die elektronische Kommunikation aufzuneh-
men oder die Versorgung mit solchen Netzen zu ermöglichen; 

d) ist der Zugangspunkt: ein physischer Punkt innerhalb oder au-
ßerhalb von Gebäuden, der für Unternehmen, die öffentliche 
Kommunikationsnetze bereitstellen oder für deren Bereitstel-
lung zugelassen sind, zugänglich ist und den Anschluss an die 
hochgeschwindigkeitsfähigen gebäudeinternen physischen In-
frastrukturen ermöglicht; 
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e) ist der Netzabschlusspunkt: ein physischer Punkt samt den 
entsprechenden technischen Spezifikationen, an dem einem 
Teilnehmer der Zugang zu einem öffentlichen Kommunikati-
onsnetz bereitgestellt wird; 

f) sind umfangreiche Renovierungen: bewilligungspflichtige 
Bauvorhaben im Bereich von Gebäuden, die strukturelle Ver-
änderungen an den gesamten gebäudeinternen physischen In-
frastrukturen oder einem wesentlichen Teil davon umfassen. 

Anforderungen, Ausnahmen 

§ 37. (1) Bei Neubauten und umfangreichen Renovierungen von Ge-
bäuden sind diese mit hochgeschwindigkeitsfähigen gebäudeinternen 
physischen Infrastrukturen bis zu den Netzabschlusspunkten auszu-
statten. 

(2) Bei Neubauten und umfangreichen Renovierungen von 
Wohnanlagen ist zusätzlich ein Zugangspunkt zu errichten. 

(3) Die Anforderungen nach den Abs. 1 und 2 gelten nicht für: 
a) Wohngebäude, die nach ihrer Art nur für die Benutzung wäh-

rend eines bestimmten Zeitraumes im Jahr bestimmt sind, wie 
Almgebäude, Ferienhäuser und dergleichen; 

b) land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, 
c) Gebäude, die für den Gottesdienst oder sonstige religiöse Zwe-

cke genutzt werden, 
d) Militärgebäude oder andere Gebäude, die für Zwecke der na-

tionalen Sicherheit genutzt werden, 
e) Gebäude, deren Erschließung mit den entsprechenden Infra-

strukturen aufgrund ihrer Entlegenheit wirtschaftlich nicht 
vertretbar wäre, 

f) denkmalgeschützte und historische Gebäude. 
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9. Abschnitt 
Elektromobilität 

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

§ 37a. (1) Nach diesem Abschnitt und im Sinn der Richtlinien 2014/ 
94/EU ist 

a) ein Elektrofahrzeug: ein Kraftfahrzeug mit einem Antriebs-
strang, der mindestens einen nichtperipheren elektrischen 
Motor als Energiewandler mit einem elektrisch aufladbaren 
Energiespeichersystem, das extern aufgeladen werden kann, 
enthält; 

b) ein Ladepunkt: eine Schnittstelle, mit der zur selben Zeit ent-
weder nur ein Elektrofahrzeug aufgeladen oder nur eine Bat-
terie eines Elektrofahrzeugs ausgetauscht werden kann; 

c) ein Normalladepunkt: ein Ladepunkt, an dem Strom mit einer 
Ladeleistung von höchstens 22 kW an ein Elektrofahrzeug 
übertragen werden kann, mit Ausnahme von Vorrichtungen 
mit einer Ladeleistung von höchstens 3,7 kW, die in Privat-
haushalten installiert sind oder deren Hauptzweck nicht das 
Aufladen von Elektrofahrzeugen ist und die nicht öffentlich 
zugänglich sind. 

d) ein Schnellladepunkt: ein Ladepunkt, an dem Strom mit einer 
Ladeleistung von mehr als 22 kW an ein Elektrofahrzeug über-
tragen werden kann. 

Anforderungen, Ausnahmen 

§ 37b. (1) Beim Neubau sowie der größeren Renovierung von Ge-
bäuden sind die zum Gebäude gehörenden Abstellmöglichkeiten mit 
einer Leitungsinfrastruktur für die spätere Errichtung von Lade-
punkten für Elektrofahrzeuge, bestehend aus Leerverrohrungen oder 
Kabeltrassen für Elektrokabel, Platzreserven für Stromzähler, Strom-
verteilung und dergleichen und mit Ladepunkten für Elektrofahr-
zeuge entsprechend den Abs. 2 und 3 auszustatten. 

(2) Bei Wohngebäuden, bei denen die Anzahl der nachzuweisen-
den Abstellmöglichkeiten mehr als zehn beträgt, ist für alle Abstell-
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möglichkeiten die Leitungsinfrastruktur für die nachträgliche Er-
richtung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge herzustellen. 

(3) Bei Nichtwohngebäuden, bei denen die Anzahl der nachzuwei-
senden Abstellmöglichkeiten mehr als zehn beträgt, ist zumindest ein 
Ladepunkt zu errichten und für mindestens jede angefangene fünfte 
Abstellmöglichkeit die Leitungsinfrastruktur für die nachträgliche 
Errichtung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge herzustellen. 

(4) Die Verpflichtungen nach Abs. 2 und 3 bestehen nicht im Fall 
der größeren Renovierung von Gebäuden, wenn 

a) sich die Abstellmöglichkeit nicht innerhalb des Gebäudes be-
findet oder an dieses angrenzt und die Renovierungsmaßnah-
men weder die Abstellmöglichkeit noch die elektrische Infra-
struktur der Abstellmöglichkeit umfassen oder 

b) die Kosten für die Errichtung der erforderlichen Lade- oder 
Leitungsinfrastruktur 7 v. H. der Gesamtkosten übersteigen. 

(5) Bei Nichtwohngebäude, bei denen die Anzahl der nachzuwei-
senden Abstellmöglichkeiten mehr als zwanzig beträgt, ist bis zum 
1. Jänner 2025 mindestens ein Ladepunkt für Elektrofahrzeuge zu 
errichten. 

1387 



Technische Bauvorschriften 2016 

10. Abschnitt 
Bautechnische Richtlinien, Ausnahmen 

Richtlinien 

§ 38. (1) Folgende vom Österreichischen Institut für Bautechnik he-
rausgegebene bautechnische Richtlinien werden für verbindlich er-
klärt: 

a) OIB-Richtlinie 1, Mechanische Festigkeit und Standsicherheit, 
Ausgabe April 2019, wobei keine Anforderung an die Standsi-
cherheit von eingeschoßigen Gebäuden ohne Aufenthalts-
räume und für Schutzdächer mit jeweils höchstens 15 m2 

Brutto-Grundfläche gestellt werden, einschließlich des Leitfa-
dens Festlegung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit 
von bestehenden Tragwerken, Ausgabe April 2019 (Anlage 1), 

b) hinsichtlich Brandschutz 
1. OIB-Richtlinie 2, Brandschutz, Ausgabe April 2019, wobei 

abweichend von Punkt 2.2.1, Tabelle 1b, Zeilen 1.2, 2.2, 4.3 
und die Fußnote (5) bei frei stehenden, bei an mindestens 
drei Seiten auf eigenem Grund oder von Verkehrsflächen 
für die Brandbekämpfung von außen zugänglichen Wohn-
gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit nicht mehr als sechs 
oberirdischen Geschoßen eine Feuerwiderstandsdauer von 
60 Minuten genügt und abweichend von Punkt 7.6.3 die Ta-
belle 5 nur mit Zellenstruktur anzuwenden ist, einschließ-
lich des Leitfadens Abweichungen im Brandschutz und 
Brandschutzkonzepte, Ausgabe April 2019, 

2. OIB-Richtlinie 2.1, Brandschutz bei Betriebsbauten, Aus-
gabe April 2019, 

3. OIB-Richtlinie 2.2, Brandschutz bei Garagen, überdachten 
Stellplätzen und Parkdecks, Ausgabe April 2019, wobei ab-
weichend von Pkt. 5.5.2. auch der zusätzliche Fluchtweg 
nicht unabhängig sein muss und auch die beiden Flucht-
wege gemeinsam verlaufen dürfen, 

4. OIB-Richtlinie 2.3, Brandschutz bei Gebäuden mit einem 
Fluchtniveau von mehr als 22 m, Ausgabe April 2019, (alle 
Anlage 2), 
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c) OIB-Richtlinie 3, Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz, 
Ausgabe April 2019 (Anlage 3), mit Ausnahme des Punktes 8.2 
sowie der Anhänge A und B, 

d) OIB-Richtlinie 4, Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit, 
Ausgabe April 2019 (Anlage 4), wobei keine Anforderungen an 
die Grundfläche von Hebeanlagen nach § 2 Abs. 3 des Tiroler 
Aufzugs- und Hebeanlagengesetzes 2012 gestellt werden und 
mit Ausnahme der Punkte 2.1.1 und 2.1.5, 

e) OIB-Richtlinie 5, Schallschutz, Ausgabe April 2019, (Anlage 5), 
f) OIB-Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz, Aus-

gabe April 2019 (Anlage 6), 
1. mit Ausnahme des Punktes 1.2. und der Maßgabe, dass an-

stelle der Punkte 5.1.1 und 5.2.4 § 21 Abs. 3 der Tiroler Bau-
ordnung 2022, anstelle des Punktes 5.1.2 § 2 Abs. 30 der Ti-
roler Bauordnung 2022, anstelle des Punktes 5.2.1 § 35 
Abs. 5 anzuwenden ist und abweichend von Punkt 5.2.3 
lit. b die Anforderung des Mindestmaßes von Energie aus 
erneuerbaren Quellen dann als erfüllt anzusehen sind, 
wenn der erforderliche Wärmebedarf für Raumheizung und 
Warmwasser zu mindestens 80 v. H. durch hocheffiziente 
alternative Systeme im Sinn des § 2 Abs. 30 Tiroler Bauord-
nung 2022 unter Einhaltung der Anforderungen an den 
hierfür geltenden zulässigen Heizenergiebedarf gedeckt 
werden, 

2. einschließlich des Leitfadens Energietechnisches Verhalten 
von Gebäuden, Ausgabe April 2019, 

3. einschließlich der Berechnung des kostenoptimalen Anfor-
derungsniveaus, Fassung August 2019, 

4. einschließlich des OIB-Dokuments Nationaler Plan zur De-
finition des Niedrigstenergiegebäudes und zur Festlegung 
von Zwischenzielen in einem Nationalen Plan, Ausgabe 
Februar 2018, mit der Maßgabe, dass der PEB unter Punkt 2 
abweichend zur Fußnote sowohl für hocheffiziente alterna-
tive Energiesysteme als auch für nicht hocheffiziente alter-
native Energiesysteme gilt, sowie 
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5. einschließlich des OIB-Dokuments Nationales Begleitdoku-
ment zu ISO-Anhängen, Ausgabe 2019, Stand November 
2022. 

(2) Weiters wird die vom Österreichischen Institut für Bautechnik 
herausgegebene Richtlinie, Begriffsbestimmungen, Ausgabe April 
2019, die die in den bautechnischen Richtlinien laut den Anlagen 1 
bis 6 verwendeten bautechnischen Begriffe definiert, für verbindlich 
erklärt (Anlage 7). 

(3) Ferner werden die in der vom Österreichischen Institut für 
Bautechnik herausgegebenen Richtlinie, zitierte Normen und sons-
tige technische Regelwerke, Ausgabe April 2019, (Anlage 8) enthal-
tenen technischen Regelwerke in der in dieser Richtlinie jeweils 
angeführten Fassung für verbindlich erklärt. Diese technischen Re-
gelwerke sind zur Gänze oder, soweit in den bautechnischen Richtli-
nien laut den Anlagen 1 bis 7 nur auf bestimmte Inhalte dieser techni-
schen Regelwerke verwiesen wird, hinsichtlich der betreffenden 
Inhalte verbindlich. 

(4) Den in dieser Verordnung festgelegten bautechnischen Anfor-
derungen wird unbeschadet der §§ 36 und 37 entsprochen, wenn die 
in Abs. 1 für verbindlich erklärten Richtlinien des Österreichischen 
Instituts für Bautechnik eingehalten werden. 

(5) Für die Durchführung der Wartung und Eigenkontrollen von 
Brandmeldeanlagen und Gefahrenmeldeanlagen bei Schutzhütten in 
Extremlage wird das Merkblatt der österreichischen Brandverhü-
tungsstellen, Dezember 2019 (Anlage 2a), für verbindlich erklärt. 

1390 



Technische Bauvorschriften 2016 

11. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

Verweisungen 

§ 40. Verweisungen auf Landesgesetze in dieser Verordnung bezie-
hen sich auf deren jeweils geltende Fassung. 

Umsetzung von Unionsrecht, Notifikation 

§ 41. (1) Mit dieser Verordnung werden folgende Richtlinien umge-
setzt: 

1. Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl. 2010 
Nr. L 153, S. 13, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/844, 
ABl. 2018 Nr. L 156, S. 75, 

2. Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Aus-
baus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische 
Kommunikation, ABl. 2014 Nr. L 155, S. 1, 

3. Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuer-
baren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhe-
bung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, ABl. 2009 
Nr. L 140, S. 16, 

4. Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates zur Festlegung grundle-
gender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren 
einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung und zur 
Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom, 
ABl. 2014 Nr. L13, S. 1, 

5. Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe, ABl. 2014 Nr. L 307, S. 1. 

(2) Diese Verordnung wurde unter Einhaltung der Bestimmun-
gen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der techni-
schen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Infor-
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mationsgesellschaft, ABl. 2015 Nr. L 241, S. 1, notifiziert (Notifika-
tionsnummer 2015/0690/A). 

Inkrafttreten, Auflegung 

§ 42. (1) Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgen-
den Monatsersten in Kraft. Gleichzeitig treten die Technischen Bau-
vorschriften 2008, LGBl. Nr. 93/2007, zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung LGBl. Nr. 41/2015, außer Kraft. 

(2) Der Gegenstand, die Fundstellen und die Bezugsquellen der 
bautechnischen Richtlinien laut den Anlagen zu dieser Verordnung 
sowie der technischen Regelwerke, auf die in diesen bautechnischen 
Richtlinien Bezug genommen wird, werden auf der Internetseite des 
Landes Tirol bekannt gemacht. 

Übergangsbestimmungen 

§ 43. (1) Für Bauverfahren, welche vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung anhängig waren, genügt es, wenn das Bauvorhaben statt 
dieser Verordnung den Technischen Bauvorschriften 2008 in der Fas-
sung der Verordnung LGBl. Nr. 41/2015 entspricht. 

(2) Der 9. Abschnitt ist auf am 9. März 2020 anhängige Baubewil-
ligungsverfahren und Verfahren aufgrund von Bauanzeigen nicht 
anzuwenden. 

(3) Für Bauverfahren, welche am 1. Juni 2020 anhängig waren, 
genügt es unbeschadet des Abs 2, wenn das Bauvorhaben statt dieser 
Verordnung den Technischen Bauvorschriften 2016 in der Fassung 
der Verordnung LGBl. Nr. 36/2020 entspricht. 
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Anlagen 

Siehe zu den OIB-Richtlinien 
 bonusmaterial.verlagoesterreich.at/t_NC1772

• OIB-RL 1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 
• OIB-RL 2 Brandschutz 
• (Anlage 2a) Merkblatt der österreichischen Brandverhütungs-

stellen 
• OIB-RL 3 Hygiene Gesundheit Umweltschutz 
• OIB-RL 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit 
• OIB-RL 5 Schallschutz 
• OIB-RL 6 Energieeinsparung und Wärmeschutz 
• (Anlage 6a) Muster 
• (Anlage 6b) Alternativprüfung 
• (Anlage 7) OIB-RL Begriffsbestimmungen 
• (Anlage 8) OIB-RL Zitierte Normen und sonstige technische 

Regelwerke 
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